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Zeven, 11.04.2023

Beschlussvorlage

Nr. 148/2021-2
Samtgemeinde Zeven r. $G/148/2021-26

Beratungsfolge Termin
Bauausschuss Samtgemeinde 19.04.2023
Samtgemeindeausschuss 25.04.2023

TOP: Bauleitplanung; 62. Anderung F-Plan ,,Gewerbegebiet Wehldorf,,

Anlagen: Entwurf Lageplan zum angepassten Verfahrensgebiet

Sachverhalt/Begriindung:

Die Gemeinde Gyhum stellt gegenwartig den Bebauungsplan Nr. 17 ,Gewerbegebiet Gyhumer Stral3e,
Wehldorf* auf. Hierzu wurde bei der Samtgemeinde Zeven eine Anderung des Flachennutzugsplanes
beantragt. DemgemaR betreibt die Samtgemeinde gegenwartig die 62. Anderung des Flachennutzungs-
planes.

Von privater Seite wurde im September 2022 eine Minister-Eingabe gegen die Planung des Gewerbege-
bietes in Wehldorf beim Ministerium fir Umwelt, Energie und Klimaschutz (MU) eingereicht. In der Einga-
be werden vermeintliche Widerspriiche der Planung zum Gewerbegebiet in Bezug auf die Vorgaben des
Regionalen Raumordnungsprogrammes des Landkreises Rotenburg (W.) benannt.

In einem Schreiben vom 13.12.2022 hat das Niedersachsische Ministerium flir Erndhrung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz (ML) in Abstimmung mit dem Ministerium fir Umwelt, Energie und Klimaschutz
diese Ansicht bestatigt.

Nach Rucksprache mit dem Landkreis Rotenburg (W.) kann eine Genehmigung der Flachennutzungs-
plan-Anderung deshalb nicht in Aussicht gestellt werden.

Um das Bauleitplanverfahren weiterzufiihren, hat die Samtgemeinde Zeven die Mdéglichkeit, entweder

a) beim Landkreis Rotenburg (W.) ein Zielabweichungsverfahren von den Vorgaben des Regionalen
Raumordnungsprogrammes zu beantragen

oder

b) das Verfahrensgebiet zu verkleinern.

Beide Varianten werden in der Sitzung vorgestellt und erldutert.

Durch die Gemeinde Gyhum wurde in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 22.03.2023 be-
schlossen, bei der Samtgemeinde zu beantragen, dass diese einen Antrag auf Zielabweichung von

den Vorgaben des Regionalen Raumordnungsprogrammes beim Landkreis Rotenburg (W.). einreicht.

Finanzielle Auswirkung:
Fur die Durchfiihrung der Bauleitplanung sind die erforderlichen Mittel im Haushalt eingestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeindeausschuss beschliet, dem Antrag der Gemeinde Gyhum zu folgen und gemaf
der Option a) fiir die 62. Anderung des Flachennutzungsplanes ein Zielabweichungsverfahren beim
Landkreis Rotenburg (Wimme) zu beantragen.

SG/148/2021-26 Seite 1 von 2



i ZEVEN

G

.

~ -
“amme®

’( \\ SAMTGEMEINDE

blrgermeister

Federfiihrend Mitzeichnend Einverstanden
FB/Sst.| Zeichen/Datum FB/Sst. Zeichen/Datum Zeichen/Datum
WEF
4 AV Samtgemeinde-

SG/148/2021-26

Seite 2 von 2




	FLD_VONAME
	Datum
	Beratungsfolge
	Anlage
	Sachverhalt
	SMC_BM_VOTEXT5
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung

